
- Bitte pro Person ein eigenes Formblatt ausfüllen -

Ich beantrage die Mitgliedschaft im TV Lauingen ab 

Name: Vorname:

Straße:

PLZ: Wohnort:

Ich bin bis auf Widerruf damit einverstanden, daß der jeweils gültige 
Vereinsbeitrag mittels Lastschrift von meinem Konto eingezogen wird:

Bankleitzahl: Konto-Nr.:

Bank: in:

Laut Satzung kann ein Mitglied in bis zu zwei Abteilungen angemeldet sein. 
Das Angebot aller Abteilungen kann jedoch uneingeschränkt genutzt werden. 
Bitte mit 1 bzw. 1 und 2 Ihre "Haupt-Abteilung(en)" kennzeichnen. 

Telefon: E-Mail:

Name: Vorname:

Badminton
Basketball
Boccia
Bürgerwehr-Spielmannszug
Gymnastik und Tanz
Handball

KIB
Leichtathletik, Freizeit, Fitness
Ski und Bike
Sportkegeln
Sport und Medizin
Stockschützen

Taekwondo
Tischtennis
Triathlon
Turnen
Volleyball

Die monatlichen Beitragssätze:

Kinder/Jugendlich (bis 18 Jahre)
Erwachsene

2,00 EUR
4,00 EUR

Geb.-Datum:

Ort, Datum Unterschrift Unterschrift des Erziehungsberechtigten
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Wichtige Hinweise
Dieser Antrag wird über Ihren Abteilungsleiter dem Vorstand zugeleitet.
Von dort erhalten Sie eine Aufnahmebestätigung sowie auf Wunsch weiteres 
Informationsmaterial.

Die Satzung ist verbindlich für alle TVL-Mitglieder.
Auf Wunsch können Sie diese vor Ihrer Unterschrift einsehen.
Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Tag der Zustimmung des Vorstandes zu Ihrem Antrag.

Ein eventuell notwendiger Versicherungsschutz ( z.B. in Wettkampfsportarten) beginnt 
grundsätzlich mit dem 1. Tag des Monats, der Ihrer Aufnahme in den TVL folgt.

Die fälligen Beiträge werden aus verwaltungstechnischen Gründen nur jährlich abgebucht.
Erfolgt der Eintritt nicht im Januar, wird der Beitrag anteilig erhoben.
Es werden immer volle Monate berechnet.

Das dritte und jedes weitere im TVL angemeldete Kind kann auf Antrag (über den 
Abteilungsleiter) durch Beschluß des Vorstandes beitragsfrei gestellt werden.
Auch über sonstige Härtefälle entscheidet der Vorstand auf Einzelantrag.

Einige Abteilungen erheben zusätzlich einen Spartenbeitrag.
Bitte erkundigen Sie sich beim jeweiligen Abteilungsleiter.

Bitte benachrichtigen Sie uns unverzüglich bei Änderungen Ihrer persönlichen Daten, wie 
neue Anschrift, Bankverbindung u.ä.

Eine Kündigung kann grundsätzlich nur schriftlich an den Abteilungsleiter oder Vorstand 
zum Jahresende erfolgen.
Laut Satzung ist dabei eine Mindestfrist von sechs Wochen vor Jahresschluß einzuhalten.

Datenschutz:
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung 
angegebenen Daten über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sog. personen-
bezogenen Daten) auf Datenverarbeitungssystemen des Vereins, gespeichert und für 
Verwaltungszwecke des Vereins verarbeitet und genutzt werden. Je nach Anforderung des 
zuständigen Fachverbandes und des Bayerischen Landes-Sportverbandes werden Daten an die 
Verbände weitergeleitet für deren Verwaltungszwecke.

Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an 
Außenstehende weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die, bezüglich 
Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die beim Verein 
oder den Verbänden gespeicherten Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für 
die Abwicklung der Geschäftsprozesse des Vereins/ der Verbände nicht notwendig sein, so 
können Sie auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung, Ihrer personenbezogenen 
Daten verlangen.

Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogen Daten zu, 
soweit es für Vereins-/Verbands-Zwecke erforderlich ist.


